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A> ilichttTeil.
Reichsgetreideordrmng

für- die Ernte »920.
(1. Fortsetzung).

II . Reichsgetreidestelle.
8 14. Die Reichsgetrridestellebesteht au»einer Ver-

waltungsabteilnng und einer Geschäftsabteilung.
Die Aufstcht führt der Reichsminister für Er>
nährung und Landwirtschaft. >

8 15. Die Verwaltungsabteilung ist ein Be¬
hörde und besteht au» einem Direktorium und einem
Kuratorium.

Da» Direktorium besteht au« einem Vorsitzenden,
einem oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden,
au» ständigen und nichtständigen Mitgliedern. Der
Reichrminifter für Ernährung und Landwirtschaft
ernennt den Vorsitzenden, die stellvertretenden Vor¬
sitzenden und die Mitglieder, und zwar unter den
ständigen Mitgliedern einen Landwirt.

Da» Kuratorium besteht au« dem Vorsitzenden,
de» Direktorium» al» Vorsitzenden und vierzehn
Bevollmächtigten zum Reich«rat, nämlich au» vier
Bevollmächtigten Preußen», zwei Bevollmächtigten
Bayern», je einem Bevollmächtigtenvon Sachsen,
Württemberg, Baden, Thüringen, Hessen, Mecklen-
burg'Schwerin und Anhalt sowie einem hanseatischen
Bevollmächtigten. Außerdem gehören ihm je ein
Vertreter de» Deutschen Landwirtschafisrat«, de»
Deutschen Handel»tag» und de« Deutschen Siädte«-
tag«, ferner je vier Vertreter der Landwirtschaft,
von Handel und Industrie und der Verbraucher
an; der Reichrminister für Ernährung und Land.
Wirtschaft ernennt diese Vertreter und den Stell«
Vertreter de« Vorsitzenden.

Der Reich»minister für Ernährung und Land«
Wirtschaft erläßt die näheren Bestimmungen.

8 16. Die Geschäftsabteilungist eine Gesell¬
schaft mit beschränkter Haftung.

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat; er be.
steht au» de« Vorsitzenden de» Direktorium» der
Vrrwaltungsabteilungal» Vorsitzenden und sechsund¬
zwanzig ordentlichen Mitgliedern, von denen sieben
auf Reich und Länder, sieben auf die Landwirtschaft,
drei aus die großgewerblichen Unternehmungen,
sieben auf die Städte und zwei aus Kreise der
Arbeitnehmer entfallen. Die sieben Vertreter der
Städte und die drei Vertreter der großgew.rblichen
Unternehmungen werden von den entsprechenden
Gruppen der Gesellschafter bezeichnet. Die übrigen
Mitglieder ernennt der Reich-minister für Sr-
nährung und Landwirtschaft.

Der AusstchtSrat bestellt die Geschäftsführer,
darunter einen Landwiit; die Bestellung bedarf
der Bestätigung de, Reichrminister» für Ernährung
und Landwirtschaft.

8 17. Die Reichsgetreidestelle hat die Aufgabe,
mit Hilfe der Kommunalverbände für die Verteilung
und zweckmäßige Verwendung der vorhandenen Vor¬
räte für die Zeit bi» zum 15. August 1831 zu
sorgen. Dabei hat die Verwaltungsabteilung die
VerwaltungSangelegenheiten rinschl. der statistischen
Aufgaben zu erledigen, die Geschäft,abteilung nach
den grundsätzlichen Anweisungen der Verwaltung«,
abteilung(8 18) die ihr obliegenden geschäftlichen
Aufgaben durchzuführen. w

§ 18. Da» Direktorium der Verwaltung»,
abteilung hat mit Zustimmung de» Kuratorium»
in,besondere festzusetzen,

») welche Mehlmeng« täglich auf den Kopf
der yersorgungsberechtigten Bevölkerung verbraucht
werden darf;

d) welche Rücklage anzusammeln ist;
o) ob und in welchem Umfang, vorbehaltlich

der gemäß8 8» getroffenen<estimmungen, Be¬
trieben, die Getreide oder darau» hergestellte Sr-

zeugniffe verarbeiten, solche zu liefern find. Al,
Betriebe in diesem Sinne gelten nicht Mehlmühlen,
Bäckereien und Konditoreien(8 58), ferner Braue,
reien und Mälzereien;

ä) wieviel Brotgetreide oder Mehl jedem Kom-
munalverbande für seine Zivilbeoölkerung einschl.
der Selbstversorger sowie an Saatgut von Brot¬
getreide für die Herbst- und Frühjahrsbestellung
zusteht (Bedarf,anteil) ; der Bedarf,anteil kann
auch vorläufig festgesetzt werden;

v) welche» und wieviel Getreide au» den einzelnen
Kommunalvrrbändenabzuliefern' ist und innerhalb
welcher Fristen. Die festgesetzten Mengen gelten
nur al» Mindestmengen;

0 ob. in welchen Höchstmengen und unter
welchen Voraussetzungen die Reichrgetreidestelle
oder Kommunalverbände Brotgetreide, insbesondere
Hinterkorn, zu Futterzwecken verschroten lassen oder
zur Verfütterung freigeben dürfen;

g)  bi» zu welchem Mindestsätze Getreide, da»
zur menschlichen Ernährung bestimmt ist, au»zu.
mahlen ist;

d) in welcher Weise da» nicht wahlfähige Brok-
getreide verwendet werden soll.

Die Festsetzungen zu a undc bedürfen der Ge.
nehmigung de» Reichrminister« für Ernährung uns
Landwirtschaft. Der Reichrminister für Ernährung
und Landwirtschaft erläßt auch die Vorschriften über
di« Feststellung der Ablieferungspflicht(«).

Da» Direktorium kann Beftimmuugkn über die
Aufbewahrung der Vorräte erlassen.

Da, Direktorium kann für bestimmte Mühlen,
die zum Auswahlen de» Getreide» bi» zu den nach
Abs. 1 g festgesetzten Mindestsätzen außerstande find,
au» besonderen Gründen eine geringere Ausmahlung
zulaffen. Da» Direktorium kan» auch für be¬
stimmte Mühlen oder für Mühlen bestimmter Be-
zirke die Herstellung bestimmter Auszugsmehle
beim Mahlen zulaffen oder vorschreiben.

8 18. Da» Direktorium stellt auf Grund der
Festsetzungen nach8 18 Abs. Io di- Grundsätze
für die Zulassung der Betriebe zur Verarbeitung
de» Getreide» und der darau» hergestellten Erzeug-
niffe und sür ihre Belieferung auf. Da, Direktorium
kann Vorschriften für die Verwendung de» den
Betrieben gelieferten Getreide» und der Erz.-ugniffe
daraus, für die Herstellung und den Vertrieb der
Erzeugnisse der Betriebe sowie für di- Ueber-
wachung der Betriebe erlassen, auch Preise für die
erzeugten Waren festsetzen.

Die Betriebsunternehmer haben der Reich»,
getreidestelle auf Erfordern Auskunft über ihre
Betriebsverhältniffe zu erteilen.
_ § 20- Die GeschäftSabteilung hat alle zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechts¬
geschäfte vorzunehmen; sie hat insbesondere

a) sür den Erwerb sowie die rechtzeitige Ab¬
nahme, Bezahlung und Unbringung de» an sie
abzuliefernden Getreides zu sorgen,

b) den Kommunalverbändenda» erforderliche
Mehl rechtzeitig zu liefern,

e) für die ordnungsmäßigeVerwaltung ihrer
Bestände zu sorgen,

d) den Betrieben(8 18 Abs. 1 c) die festge¬
setzten Mengen zu liefern, soweit der Einkauf nicht
auf Bezugsschein erfolgt.

III . Bewirtschaftung der Vorräte.
1. Aufgaben der Kommunalverbände im allgemeinen.

8 21. Die Kommunalverbände haben der
Reichsgetreidestelle auf Grund der Anbau- und
Ernteflächenerhebungnach der Verordnung vom
29. April 1930 (R G.-Bl. S . 883) und der
Ernteschätzung bi» zu dem von ihr bestimmten
Zeitpunkt anzugeben, wie groß die Ernteerträge
ihre« Bezirke« an den einzelnen Getreidrarten zu
schätzen sind. Sie haben ferner nach einem von
der Reichsgetreidestelle festgestellten Vordruck die
Zahl der Selbstversorger(8 8 Abs. 3, 8 63)

und der versorgungsberechtigten Bevölkerung, die
Dipurate, die nach8 6 Abs. 1 Nr. 3 gewährt
werden dürfen, und die Zahl der zu ihrem Bezüge
berechtigten Personen sowie die Zahl der in dem
Vordruck bezeichneten Tiere mitzuteilen und die
ihnen nach8 10 zugehenden Anzeigen der Grün-
kernherfteller der Reichsgetreidestelle« eiterzugeben.

8 33. Jeder Kommunalverband hat dafür zu
sorgen,-daß da« in seinem Bezirk angebaute Ge»
treibe zweckentsprechend geerntet und ausgedroschen
wird; er hat ferner, unbeschadet de» ihm nach
8 24 Abs. 1 Satz 3 zustehenden Rechte«, dafür
zu sorgen, daß die beschlagnahmten Vorräte zweck,
entsprechend aufbewahrt und ordnungsmäßig be-
handelt werden.

Der Kommunaloerband kann zu diesem Zwecke
die im Bezirk« vorhandenen landwirtschaftlichen
Maschinen, Geräte und Betriebsmittel aller Art
in Anspruch nehmen; er kann ferner in seine«
Bezirk und mit Genehmigung der Lande»zentral-
behörde auch außerhalb seine» Bezirke« Lagerräume
für die Lagerung von Getreide und daraus herge¬
stellten Erzeugnissen in Anspruch nehmen, soweit
dies- nicht bereit» von der Reich,zerre,bestelle in
Anspruch genommen worden sind. Die Vergütung
setzt die höhere Verwaltung«behörhe im Streitfälle
endgültig fest.

8 39. Au» dem Bezirk eine» Kommunal-
verbande» darf Getreide, da« ihm gehört oder für
ihn beschlagnahmt ist, vorbehaltlich de, 8 7, nur
mit Genehmigung der Reichsgetreidestelle entfernt
werden. Dieser Genehmigung bedarf e» nicht,
wenn da» Getreide zum Zwecke der Trocknung
oder Verarbeitung- vorübergehend au» dem Kom¬
munaloerband entfernt oder wenn e» an die Reich»-
getreidestelle oder auf Bezug«schein oder zu Saar-
zwecken nach den gemäß 88 8 », 9 vom Reich»,
minister für Ernährung und Landwirtschaft er-
lüff-nen Bestimmungen geliefert wird. Im Falle
der Lieferung zu Saatzwecken wird die gelieferte
Menge dem empfangenden Kommunalverbandauf
seiurn Bedarfsanteil(8 18, Abs. 1 i)  angerechnet.
Hat der Kommunälverbane nach 8 18 Abs. 1a
Getreide abzuliefern, so erhöht sich die abzuliefernde
Meng« entsprechend. ' .

Der Kommunaloerband darf Getreide oder
daraus hergestellte Erzeugnisse an die im 8 18
Abs. 1v bezeichneten Betriebe nur mit Genehmigung
der Reichsgetreidestelle liefern.

8 34. Jeder Kommunalverband haftet dafür,
daß die für ihn beschlagnahmten Vorräte der Reich,.'
geneidestelle zur Verfügung gestellt werden, soweit
st« nicht den Unternehmern landwirtschaftlicher Be¬
triebe nach 88 8, 9, 10. 44 zu belassen sti) oder
von setbstlieternd-n Kommunaloerbänden zur Durch,
sührung der Scldstwirlschaft(8 33) und zum Futter-
aurgleich (8 63) zurückbehalten werden dürfen.
Die über die festgesetzten Mengen(8 18 Abi. 1a)
hinaus verfügbaren Mengen an Getreide sind stet»
so bald wie möglich abzuliefern. Der Kommunal¬
verbano kann verlangen, daß die Reich»getr,ide-
stelle jede ihr zur Verfügung gestellte Menge binnen
zwei Wochen abntmmt.

Der Kommunaloerband hat die festgesetzten
Mengen auf die Gemeinden oder unmittelbar auf
die landwirtschafilichen Betriebe bi» zu dem von
der Reichsgetreidestellebestimmten Zettpunki um-
zulegen. ,

Die Reichsgetreidestelle kann
a) anerkannte»Saatgut auf Antrag des Erzeuger»,
d) Getreide, da, zur Aussaat im nächst»

Wirtschaftsjahre benötigt wird,
von der Anrechnung auf den Vedarfsanteil(8 18
Abs. Id) ausnehmen oder auf die festachtzten
M-ngen anrechnen. 1

8 25. Erfüllt der Kommunalverband die ihm
obliegende Ablieferungsfrist nicht rechtzeitig, so kann
die Reichsgetreidestelle die für die Versorgung»-,



berechtigte Bevölkerung und für die Selbstversorger
festgesetzten Mengen (§ § 8 . 18 Abs . Id ) herab»
setzen. Die Reichsgetreidestelle kann auch die Liefe¬
rung der auf den Kommunalverband entfallenden
Erzeugnisse der Betriebe (§ 18 Abs . Io ) ein»
schränken oder einstellen.

Die vorstehenden Anordnungen trifft die Reichs»
getreidestelle im Einvernehmen mit der LandeSzrntral»
behörde . Wird ein Einvernehmen nicht erzielt,
so entscheidet der Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft.

Der Kommunalverband kann die vorgenommenen
Kürzungen derart auf die Gemeinden oder auf die
landwirtschaftlichen Betriebe verteilen , daß in erster
Linie die Gemeinden oder die Betriebe betroffen
werden , die ihre Ablieferungspflicht nicht erfüllt
haben . Der Kommunalverband kann innerhalb
seiner VerteilungSbefugni » auch die Lieferung
anderer Bedarfsgegenstände den Gemeinden oder
den Betrieben gegenüber rinschränken oder einstellen.

Die Vorschriften im Abs . 1 bi - S finden keine
Anwendung , soweit die Ablieferung ohne Verschulden
eine » Lieferungspflichtigen unterbleib ».

8 36 Der Kommunalverband hat eine kauf¬
männisch eingerichtete Geschäftsstelle zu unterhalten.
Er hat für jeden landwirtschaftlichen Betrieb seine«
Bezirke » eine Wirtschaftskarte nach dem von der
Reichsgetrridestelle festgestellten Vordruck fortlaufend
zu führen und der Reichsgetreidestelle und deren
Beauftragten auf Verlangen die Einsicht in die
Wirtschaftskarlen und die dazu gehörenden Auf-
zeichnnngen zu gestatten.

Der Kommunalverband kann , unbeschadet seiner
Verpflichtung zur Führung von Wirlschastskarten.
feinen Gemeinden für ihren Bezirk die gleiche Ver¬
pflichtung auferlegen.

Der Unternehmer eine » landwirtschaftlichen
Betrieb « ist verpflichtet , auf Erfordern deS . Kom-
munalverbande » oder der Gemeinde alle zur . An¬
legung und Fortführung der Wirtschastskarte er»
forderlichen Auskünfte zu erteilen.

8 37 Der Kommunalverband ha », unbeschadet
de» 8 « 7 Abs . 1 und de» 8 7 » » bs. 3, auf
Erfordern der Reichsgetreidestelle Auskunft zu er¬
teilen und ihren Anweisungen Folge zu lersten.
Er hat in »besondere nach diesen Anweisungen die
Ablieferung zu fördern , die Tätigkeit der Kom-
misfionäre der Reichsgetreidestelle zu überwachen
und dir Kommisstonäre beim Erwerbe de« Getreide«
zu unterstützen.

8 38 Der Kommunalverband hat der Reich » -
getreidestelle nach einem von ihr sestgestellten Vor¬
druck monatlich die Zu - und Abgänge an Saatgut
anzuzeigen . Tr hat ferner alle außergewöhnlichen
Veränderungen an den beschlagnahmten Vorräten
sofort nach Eintritt der Veränderung anzuzeigen.

Der Kommunalorrband hat den von ihm nach
8 7 zugegangruen Anzeigen sofort der Reichrgetreide-
stelle Mitteilung zu machen.

8 39 Die Reichsgetreidestelle bestellt für den
Bezirk jede » . nicht selbstliefernden Kommunalver»
bände » ( 8 36 ) einen oder mehrere vom Kommunal
verbände vorzuschlagende Kommisstonäre durch die
der Erwerb ve» Getreide « erfolgt . Die Anzahl
der Kommisstonäre bestimmt die Reichsgetreidestelle
nach Anhörung de» Kommunaloerbande «. Fgll»
da « Vertrag »verhältni » mit einem Kommisstonär
endet , hat die Reichsgetreidestelle dem Kommunal-
verbande Gelegenheit zu geben , einen anderen Kom¬
misstonär vorzuschlagen.

Bei der Auswahl der Kommisstonäre ist der
Handel , der im Kommunalverbande schon im Frieden
tätig war , tunlichst zu berückstchtigen . Al » Kom¬
missionär « können nur Händler und Geuoffenschafien,
die schon bisher in unmittelbarem Verkehre mit den
Erzeugern im Kommunalverbaad ai « Aufkäufer von
Getreide tätig waren , sowie solche Personen bcstelll
werden , die am 31 . Juli 1914 Angestellte solcher
Händler oder Genoffenfchasten waren . Unternehmer
von Mühlenbetrieben oder Vereinigungen von solchen
sowie deren Angestellte dürfen nicht al » Kom»
misfionäre bestellt werden . Verträge , nach denen
die Kommisstonäre einen Teil ihrer Kommiss »on »-
gebühren an den Kommunalverband abzusühren
haben , stnd ohne vorherige Zustimmung der Reichs¬
getreidestelle nichtig . Verträge , durch die mi » Rück¬
ficht auf die Bestellung al » Kommissionär ein Ent-
gelt zugesagt wird , stnd nichtig.

Die Kommisstonäre haben nach den Anweisungen
der Reichsgetreidestelle alle im Kommunalverbande
vorhandenen Vorräte an Getreide , soweit sie nicht
nach 88 8 , 9 , 10 , 44 den Unternehmern land¬
wirtschaftlicher Betriebe zu belasten stnd , zu er¬
werben und abzulirfrr » . Die Kommissionäre unter¬

stehen . unbeschadet ihrer Pflichten gegenüber der
Reichsgetreidestelle , der Aufstcht de» Kommunalver»
bande» und haben diesem sowie nach besten An»
Weisungen den Gemeinden in vorgeschriebener Form
über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten.

8 30 Der Kommunal oerband erhält für seine
Tätig -eit nach den 88 5 , 33 , 36 . 37 von der
Reichsgetreidestelle gemäß den von ihr mit Ge¬
nehmigung de» Reichsminister , für Ernährung und
Landwirtschaft aufgestellten Grundsätzen eine B r»
gütung . Ec hat hiervon den Gemeinden für ihre
Hilf »tätigkeit Vergütungen zu gewähren , über deren
Höhe die höhere Verwaltungsbehörde im Streitfall
endgültig entscheidet.

Prämien , die die Reichsgetreidestelle dem
Kommunalverbande für beschleunigte oder vermehrte
Ablieferung zahlt , stnd nach den Anweisungen der
Reichrgetreidrstelle zu verteilen.

8 31 . Kommnnalverbände , die nicht selbst
wirtschaften , haben ihren Bedarf an Mehl rechtzeitig
bei der Reichsgetreidestelle anzufordern.
_ (Fortsetzung folgt .)

Allgemeine Beeküanna
de» Justizmtnister « und de» Ministers de» Innern
vom 38 . Mai 1920 über Teuerungszuschläge zu
den Gebühren der Gemeinde , und GutSvorsteher

für die Errichtung von Testamenten.
Die im 8 22 der Anweisung betreffend die

Errichtung von Testamenten vor dem Gemeinde¬
oder GutSvorsteher vom 33 . Juni 1900 ( Anlage
zu Nr . 32 deS Just .-Minist, -Bl . für 1900)
vorgesehenen Gebühren werden auf das Doppelte
erhöht . Die einem Zeugen nach § 23 daselbst
zu zahlende Vergütung kann bis zu einem Betrage
von 2 Mk . für jede angefangene Stunde bemessen
werde » . DiefeBerfügungtritt aml6 .Junil920inKrast.

Berlin , den 5 . Juni 1920.
Der Minister deS Innern.

Ufingen , den 15 . Juli 1930.
Wird veröffentlicht.

_ Der Landrat , v. Bezold.
Bekar»«tmachu«g.

Abschlagszahlung auf die Reichseinkommensteuer.
Die Reichseinkommensteuer wird vorläufig für

1930 Mindestesten » in derselben Höhe wie die Gtaat «-
und Gemeindeeinkommensteurr für 1919 erhoben,
sodaß i fcer den zu entrichtenden Mindeststeuerbetrag
auf Grund seine» Steuerzettel » für 1919 ohne
Schwierigkeiten feststellen kann . Wer verhüten will,
daß nach Zustellung de» Steuerzettel » für 1930,
die sich infolge der Überlastung der Steuerbehörden
bisher noch nicht völlig hat ermöglichen lassen , ein
größerer - Steuerbetrag für die rückliegende Zeit in
einer Summe zu entrichten ist kann schon jetzt
Abschlagszahlungen auf die Reichseinkommensteuer
leisten.

Derartige Abschlagszahlungen werden von den
örtlichen Steuerhebestellen entgegengenommen.

E » wird dringend empfohlen , sich dabei mög¬
lichst der bargeldlosen Zahlungsweise zu bedienen.

Bad Homburg , den 16 . Juli 1930.
Finanzamt.

_ Bertog,  R ?gi«rung »rat.
Berlin , den 25 . Juni 1920.

Die aus Grund deS Artikel » 4 de« Gesetzes
über Ermächtigung de« Justizminifter « und de«
Minister » de« Innern Maßnahmen anläßlich der
Besetzung von Landesteilen und der AuSsührnng de«
Friedensvertrages vom 19 . Juli 1919 ( G . S . S.
115 ) erlassene Anordnung vom 22 . November 1919
— I a 3003 —, nach der für die unbesetzten
Teile des Regierungsbezirk Wiesbaden dem Bezirks-
ousschuß in Laffel anstelle de« BezlrkSauSschuffe»
in Wiesbaden die Wahrnehmung der gesetzlichen
Zuständigkeiten dieser Behörde als Verwaltung « ,
gericht und als BerwaltungSbefchlußbehörde über-
tragen worden ist, wird aufgehoben.

Der Minister de« Innern.

Ufingen , den 16 . Juli 1930.
• Wird veröffentlicht.

Der Landrat . v. Bezold.

Ustngen , den 30 . Juli 1930.
Die Maul » und Klauenseuche ist amtlich festgestellt

worden in den Gemeinden Bleffenbach , Aumenau
und Geelbach ( Kreis Weilburg ), sowie in den Ge-
meinden Ncuhof , Wehen , WaldSdorf und Nieder»
meflungen ( Kreis Langevschwalbach ) . ^
_ Der Landrat v . Bezold.

An die Herren Bürgermeister des Kreise ».
In den nächsten Tagen lasse ich den Herren

Bürgermeistern je einen Auszug au « dem Konto

der Gemeinde bei der Raff . Sparkasse über de«
Schulhautbaufond » für da , Etat »jahr 1919 mit
de« Ersuchen zugehen , den « u »zug de« Gemrinde-
rechner « it der Anweisung zu behändigrn , die dem
Kapitalbestande zugeschriebenen Zinsen in Einnahmen
und al « Kapitalanlage in Ausgabe zu buchen.

Usingen , den 19 . Juli 1920.

_ Der Landrat , v Bezold.

Ufingen , den 19 . Juli 1930.
Kreisobersekretär Schöufeld ist vom 19 . d. Mt « ,

ab an da « LandratSamt in St . Goarshausen versetzt
worden.

Bom gleichen Tage ab ist der zum kom. Kreis,
oberfekretär bestellte Regierung » Supernumerar
Bechtel nach hier überwiese « worden.

_ . Der Landra t. v . Bezold  .

Ufingen , den 19 . Juli 1930.
Der BerwaltungSgehilse Gähle in Ufingen ist

vom SO . d. Mt « , ab zum AmtSanvalt bei dem
Amtsgericht in Ufingen ernannt worden.

Der Landrat . v . Bezold.

Der Herr StaatSkommiffar für BolkSernährung
hat gemäß Artikel 1 der Verordnung vom 4 . 6.
20 . ( R .» G .> Bl . S . 1122 ) folgende Schlachtvieh-
Preiserhöhungen mit Geltungsdauer bi« 31 . Juli
d. IS . für unseren Bezirk bewilligt:

Rinder « lasse 6 — 300 Mk.
.. „ S — 400 Mk.
„ „ A =*= 450 Mk.
„ . Al = 500 Mk.

Kälber ---- 550 Mk.
für den Zentner Lebendgewicht.

Ufingen , den 16 . Juli 1930.
_ Der Landrat , v . Bezold.

B -kair« t« e»chu»g
betreffend Aenderung der Verordnung de« KreiSau «.
schuffe« vow 20 . März d. I «. über Höchstpreise

für Fleisch - und Fleischwaren.
Die im 8 1 der vorbezeichneten Verordnung

festgesetzten Fletschpreise werden anderweit fetzgrsetzt
«uf:

10 Mk . für Rindfleisch
9 „ „ « alb - und Hammelfleisch
6 „ „ Wurst

12 „ „ Schweinefletch
pro Pfund.

Ustngen , den 16 . Juli 1930.
Der Vorsitzende de» Krei »a » «schusse« .

_ v . Bezold. _
Cassel , den 37 . Mai 1920.

Nachdem seiten » de» OberverficherungSamte»
zu Cassel der Ort »lohn für den dortigen Krei«
vom 1 . Juli d. I « anderweit festgesetzt ist . ändert
sich gemäß 8 1246 , R .V .O . auch die Höhe der
zu entrichtenden Jnvalidenverstcherungtbriträge . E»
stnd vom genannten Zeitpunkt ab folgende Bei¬
tragsmarken zu verwenden:

1. Für männliche Versichert « von 16 — 31 Jahren
(Ort,lohn 5 .80 Mk ) Wochenbeiträge der Lohnkl . V.

3 Für weibliche Verstcherte von 18 — 31 Jahren
(Ort »lohn 4 40 Mk .) Wochrnbeiträge der Lohnkl . V.

3 . Für männliche Verstcherte über 31 Jahren
(Ortslohn 7 .30 Mk ) Wochenbeiträge der Lohnkl . V.

4 . Für weibliche Verstcherte über 31 Jahren
(Ort »lohn 4 .80 Mk .) Wochenbeiträge der Lohnkl . V.

5 . Für Lehrlinge (Ortslohn 8 .80 Mk .) Wochen»
briträge der Lohnklaffe IV.

6 . Für Lehrmädchen (Ortslohn 3 .30 Mk .) Wochen»
beiträge der Lohnklaffe IV.

Die vorstehenden Sätze gelten für alle Nicht»
Mitglieder einer Krankenkasse sowie für solche Kranken»
kaffenmitglieder , die zu den „ unständig Beschäftig»
ten " , zu den Hau »gewerbetreibende « der Tabakfabri¬
kation und der Textilindustrie oder zu den sonstwie
hau »gewerblich Beschäftigten gehören.

Dir Höhe der Wochenbeiträge beträgt vom 1.
August 1930 ab

in Lohnklaffe I - - - 0 .90 Mark.
H M II ^ 1 , “ „
„ „ III -- 1,10 „
„ „ IV = 1,30 „
„ „ V = 1,40 „

Der Vorstand
der Lande «verstcherung «anstalt Hessen -Nassau.

Ufingen , den 1b . Juli 1930.
Die Frist zur Stellung von Anträgen auf Be.

willignng eine » Reichsdarlehens für bereit « begonnene
oder fertigg,stellte Bauten läuft mit dem 24 . Juli
1930 ab.

Der Landrat . v . Bezold.
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